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parlamentarische Sommerpauseparlamentarische Sommerpause

Die Themen rund um die 
Informationsfreiheit und den 
Datenschutz werden gewiss nicht 
weniger. Nun steht aber erst einmal 
die parlamentarische Sommerpause 
an. Der BfDI wünscht einen schönen 
Sommer und freut sich auf die weitere 
Zusammenarbeit!

Termine

 → Save the Date:  
Das Politische Herbstforum 
des BfDI naht 
Der BfDI veranstaltet am 11. Oktober 
2023 in der Zeit von 19 bis 21 Uhr 
sein ‚Politisches Herbstforum‘. Mit 
interessanten Gästen diskutiert der 
BfDI die Frage: „Beyond Freedom – 
Demokratie und Persönlichkeitsrecht 
gefangen im Metaversum?“
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5 Jahre Datenschutzgrundverordnung
Ein Resümee

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Prof. Ulrich 
Kelber, sieht die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
als Erfolg:

„Zu Beginn gab es natürlich einige Unsicherheiten, 
wie sie bei der Einführung eines neuen Rechtssystems 
vollkommen normal sind. Inzwischen bewegen wir 
uns nicht zuletzt dank der Arbeit des Europäischen 
Datenschutzausschusses sowie immer mehr richterlicher 
Entscheidungen zunehmend in sichererem und 
berechenbarerem Fahrwasser. Hierbei wird immer 
deutlicher, dass sich auch die großen internationalen 
Player an Recht und Gesetz halten müssen.“

Mit Blick auf die Vorbildwirkung führt der BfDI aus: 
„Immer mehr Länder wollen einen freien und vertrauensvollen Datenverkehr. Die DSGVO hat 
in Europa und weltweit hierbei einen Maßstab gesetzt.“ Zu den Ländern, die sich an der DSGVO 
orientieren, gehören u. a. Japan, Korea, Israel, Brasilien und immer mehr US-Bundesstaaten.

Zukünftige Herausforderungen sieht Kelber insbesondere bei der Regulierung von neuen 
Technologien, wie z. B. Künstlicher Intelligenz (KI) und formuliert zwei konkrete Wünsche: „Bei 
den großen, grenzüberschreitenden Fällen brauchen wir eine schnellere Bearbeitung, damit 
diese über den einzelnen Fall hinaus Signalwirkung entfalten und Rechtssicherheit schaffen 
können. Es ist wichtig, dass geltendes Recht durchgesetzt wird. Außerdem brauchen wir eine 
Herstellerhaftung auch im Datenschutz. Es kann nicht sein, dass vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen dafür datenschutzrechtlich geradestehen müssen, was eigentlich Aufgabe der 
Tech-Giganten dieser Welt wäre. Das gilt umso mehr, wenn zunehmend KI-Systeme zum Einsatz 
kommen.“

Weiterführende Infos

Unsere Info 1, eine Textausgabe mit vielen Erläuterungen finden Sie hier:

Weiterlesen → 

Prof. Ulrich Kelber
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https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/INFO1.html


Identität am Limit? 
Eine datenschutzrechtliche Einordung biometrischer Verfahren

Alles einzigartig und unveränderlich: Fingerabdruck, Handvenenmuster, Gesichtsstruktur oder 
Iriszeichnung. Wer diese Merkmale kennt, erkennt mit hoher Präzision auch den Menschen 
dahinter. Nicht selten für immer.

Die Vielzahl und Präzision der biometrischen Erkennungsmöglichkeiten erschwert eine 
datenschutzrechtliche Einordnung. Schon einfache Fotografien, Ton- und Videoaufnahmen 
sind biometrische Daten. Zuviel, um alles einem strengen Schutz zu unterwerfen. Daher sind in 
der DSGVO biometrische Daten nur dann als besonders schützenswert eingestuft, wenn sie der 
eindeutigen Identifizierung dienen.

Doch auch das einfache biometrische Datum kann im Einzelfall sensibel sein. Zudem 
versprechen biometrische Verfahren nur eine trügerische Sicherheit. Denn nur ihre Grundlagen 
sind untrennbar mit einer bestimmten Person verbunden, nicht aber die Daten selbst. 
Erkennungssysteme messen letztlich eben nur Daten. Werden biometrische Daten beispielsweise 
gekapert oder plagiiert, können Unbefugte darauf aufbauende Systeme überlisten. Eine 
Zurücksetzung der Daten? Unmöglich! Vielen dürfte der von einer Bürgerrechtsorganisation 
kopierte Fingerabdruck des damaligen Bundesinnenministers noch in Erinnerung sein.

Durch Entwicklungen im Bereich Künstlicher 
Intelligenz (KI) wird die Anfälligkeit von Biometrie 
dabei mehr und mehr zum Sicherheits-Bumerang. 
So verwenden Kriminelle bereits generative KI-
Anwendungen, um mit nachgeahmter Stimme 
noch überzeugendere Enkel-Tricks durchzuführen. 
Eine vertraute Stimme bietet damit längst keine 
sichere Identifikation mehr. Weitere biometrische 
Merkmale werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 
bald folgen.Symbolbild Adobe Stock
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Konferenz der 
Informationsfreiheitsbeauftragten
Entschließung fordert Bundespressegesetz

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) hat in diesem 
Jahr den Vorsitz der Konferenz der Informationsfreiheitbeauftragten des Bundes und der Länder 
(IFK) inne. Die zwei Mal jährlich tagende Konferenz wird vom Arbeitskreis Informationsfreiheit 
unterstützt und befasst sich mit dem Zugang zu amtlichen Informationen bei öffentlichen 
Stellen. Hierbei fasst die IFK Entschließungen und veröffentlicht Handlungsempfehlungen 
zu aktuellen Themen sowie der Weiterentwicklung der Informationsfreiheit. Das Ziel von 
Informationszugangsrechten ist, das Vertrauen zwischen Staat und Bürgerinnen sowie Bürgern 
zu stärken, indem öffentliches Verwaltungshandeln transparenter und nachvollziehbarer wird

Am 14. Juni 2023 fand die 44. IFK in Berlin statt. Zentrale Entschließung war die Forderung 
nach einem Bundespressegesetz. Anders als die Länder verfügt der Bund bisher noch über kein 
Pressegesetz. Der presserechtliche Auskunftsanspruch gegenüber Bundesbehörden ergibt sich 
stattdessen allein unmittelbar aus dem im Grundgesetz verbrieften Recht auf Pressefreiheit. 
Das Bundesverwaltungsgericht betonte in seinem Urteil vom 20. Februar 2013, dass es Sache 
des Bundesgesetzgebers sei, einen darüber hinaus gehenden Informationszugang allgemein 
zu regeln. Ein konkreter Gesetzentwurf für ein solches Bundespressegesetz steht trotz eines 
entsprechenden Vorhabens im Koalitionsvertrag allerdings noch immer aus.

Deshalb betonte der BfDI als Vorsitzender der IFK bei der Vorstellung der Entschließung auch 
nochmals die unverzichtbare gesellschaftliche Kontrollfunktion, die die Presse in unserer 
Demokratie hat. Dieser kann sie aber nur gerecht werden, wenn Journalistinnen und 
Journalisten auch Auskünfte erhalten. Daher ist ein Bundespressegesetz, das auch der modernen 
Medienlandschaft Rechnung trägt, essentiell zur Gewährleistung einer funktionierenden 
Informationsfreiheit in Deutschland.

Weiterführende Infos

Die Entschließung finden sie hier:

Weiterlesen → 
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https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/12_IFK-Bundespressegesetz.html?nn=251944
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Leistungsfähiger – 
das Verbindungsbüro des BfDI in Berlin 
Ein Ausblick

Bonn ist gesetzlich festgelegter Sitz des BfDI und optimal für die Erreichbarkeit der meisten 
seiner deutschen und europäischen Partner, vor allem in Brüssel. Ohne eine örtliche 
Repräsentanz in der Bundeshauptstadt geht es aber nicht. Deshalb gibt es bereits seit vielen 
Jahren ein Berliner Verbindungsbüro, um den BfDI bei seinen parlamentarischen und 
ressortbezogenen Beratungsaufgaben am Sitz von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung 
vor Ort zu unterstützen.

Neben dem allgemeinen Berliner Politik- und 
Regierungsbetrieb erfordert aber auch die Teilhabe 
am sonstigen politischen, wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Diskurs rund um den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit eine adäquate örtliche 
Vertretung. Das derzeitige Berliner Verbindungsbüro 
spiegelt allerdings noch den Bedarf des Jahres 
2008. Es ist baulich und konzeptionell bisher nicht 
mit dem Stammhaus und seinen Aufgaben und 
Organisationseinheiten mitgewachsen. Für eine 
sachgerechte Vertretung aller Organisationseinheiten sind die bisher in der Friedrichstraße 
angemieteten Räumlichkeiten längst viel zu klein.

Nach einer Bedarfsplanung durch das Bundesfinanzministerium, einer gemeinsamen 
Markterkundung mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und der Klärung der 
Konditionen von Umbau und Anmietung, soll der Umzug in eine neue Liegenschaft am 
Spittelmarkt voraussichtlich Ende viertes Quartal 2023 stattfinden. Die dortigen Räumlichkeiten 
bieten langfristig ausreichend Platz. Zudem stehen künftig auch in Berlin moderne variable 
Besprechungs- und Konferenzräume mit zeitgemäßer Präsentations-, Ton- und Videotechnik 
zur Verfügung. Überdies erfüllt die neue Liegenschaft alle Anforderungen im Bereich des 
Geheimschutzes und erlaubt so auch sicherheitsempfindliche Tätigkeiten.

Gebäude des neuen Verbindungsbüro des BfDI
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